
 

 
 

GEMEINDE JEMGUM 
- LANDKREIS LEER - 

 

1. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND  
BEBAUUNGSPLAN NR. 0510 „HOLTGASTE-SOLARPARK“ 

 

Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB und Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB   
 

Für die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes und den Bebauungsplan Nr. 0510 „Holtgaste-Solarpark“ der Gemeinde Jemgum ist die Öffentlichkeitsbeteiligung 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 26.06.2025 bis 28.07.2025 durchgeführt worden. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 02.06.2025 bis 28.07.2025 beteiligt worden.  
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB abwägungsrelevante Stellungnahmen abgegeben: 

1. Landkreis Leer vom 29.07.2025 
2. LBEG vom 11.07.2025 
3. Wasser- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee vom 08.07.2025 
4. LGLN Regionaldirektion Aurich vom 16.06.2025 
5. Wasserversorgungsverband Rheiderland vom 11.07.2025 
6. Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland GmbH vom 17.07.2025 
7. LGLN – Regionaldirektion Hameln-Hannover- Kampfmittelbeseitigungsdienst vom 16.06.2025 
8. Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 26.06.2025 
9. PLEdoch vom 01.07.2025 
10. NLWKN vom 06.06.2025 
11. Wasser- und Bodenverband Sielacht Rheiderland vom 06.06.2025 
12. Gascade Gastransport GmbH vom 15.07.2025 
13. EWE Netz GmbH vom 06.06.2025 
14. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr vom 03.06.2025 
15. Ostfriesische Landschaft vom 17.06.2025 
 

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben im Verfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB keine Anregungen oder Hinweise vorgetragen:  

• Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg vom 10.07.2025 
• Uniper SE GmbH vom 03.06.2025 
• Niedersächsische Landesforsten – Forstamt Weser-Ems vom 12.06.2025 
 

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB sind keine Stellungnahmen vorgetragen worden. 
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1. Landkreis Leer vom 29.07.2025  
1.1 

 

zu 1.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

Die Gemeinde Jemgum wird im Rahmen des Bauleitplanverfahrens eine 
sachgerechte Abwägung der planungsrelevanten öffentlichen und privaten 
Belange unter- und gegeneinander nach § 1 Abs. 7 BauGB vornehmen. 
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1.2 

 

zu 1.2 Der Hinweis wird inhaltlich berücksichtigt.  
 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Landkreis Leer der durchgeführte 
räumliche Alternativenprüfung und der gemeindeweiten Betrachtung als hinrei-
chend erachtet und dem Bewertungsergebnis, dass es sich bei dem Plange-
biet um einen besonders geeigneten Standort für Photovoltaik-Freiflächenanla-
gen handelt, zustimmt.  
 

Die Überlagerung mit einem Vorranggebiet Windenergienutzung wird bei der 
Festsetzung der Sondergebiete bzw. Sonderbauflächen mit einer kombinierten 
Nutzung „Photovoltaik“ und „Wind“ berücksichtigt. Darüber hinaus ist in der Flä-
chennutzungsplan-Änderung beschrieben und im Bebauungsplan textlich fest-
gesetzt worden, dass ein Rückbau der Photovoltaik-Anlagen einschl. ergänzen-
der Einrichtungen und Anlagen zu erfolgen hat, wenn Windenergievorhaben 
realisiert werden sollen.  
 

Aufgrund des Hinweises des Landkreises Leer wird bei der Abgrenzung der Son-
derbaufläche (S) und des Sonstigen Sondergebietes (SO) „Photovoltaik und 
„Wind“ auf die im Flächennutzungsplan der Gemeinde Jemgum dargestellte 
Fläche Sonderbaufläche „Windenergie“ abgestellt. Dadurch ergibt sich in der 
Planzeichnung der Flächennutzungsplan-Änderung eine Veränderung der Ab-
grenzung der Sonderbauflächen (S) „Photovoltaik“ und „Wind“. Auch im Bebau-
ungsplan Nr. 5010 wird eine entsprechende Veränderung der Abgrenzung zwi-
schen den Sonstigen Sondergebiete „Photovoltaik und „Wind“  und den SO-Ge-
bieten „Photovoltaik“ vorgenommen, so dass die Sonstigen Sondergebietes SO 
1 und SO 2 die Zweckbestimmung „Photovoltaik“ und „Wind“ erhalten und die 
SO-Gebiete SO 3 und SO 4 die Zweckbestimmung „Photovoltaik“. Zugleich er-
folgt eine Anpassung der zulässigen Grundflächen an die veränderte SO-Ge-
bietsabgrenzung, wobei sich die bebaubare Grundfläche insgesamt jedoch 
nicht verändert. Die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und 
zum Bebauungsplan werden dementsprechend modifiziert.  
 

Mit der Anpassung folgt die Gemeinde Jemgum den in der Bauleitplanung be-
reits formulierten Zielsetzungen und stellt sich, dass sich der regionale Flächen-
beitragswert im Landkreis Leer zum Ausbau der Windenergie an Land  nicht re-
duziert und die Planung den Vorgaben der Raumordnung entspricht.  



1. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND BEBAUUNGSPLAN NR. 0510 „HOLTGASTE-SOLARPARK“ DER GEMEINDE JEMGUM 
 

 Anregungen und Hinweise Beschlussvorschlag und Stellungnahme der Gemeinde  
 

 
PLANUNGSBÜRO DÖRR GBR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE                                                                                                                                                              4 

1.3 

 

zu 1.3 Die Hinweise werden berücksichtigt. 
 

Den Hinweisen des Landkreises Leer folgend, werden die Ausführungen in der 
Begründungen auf das neue RROP 2024 für den Landkreis Leer angepasst. 
Inhaltlich ergeben sich für die hier in Rede stehende Planung jedoch keine 
veränderten Anforderungen.  

1.4 

 

zu 1.4 Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 

In die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan wird aufgenommen, dass der Planbereich nach dem RROP 2024 
Bestandteil eines ausgewiesenen Vorbehaltsgebietes „Hochwasserschutz“ ist. 
Die in der Begründung vorgenommen sachgerechte Abwägung mit dem Vor-
behaltsgebiet hat weiterhin Bestand.   

1.5 

 

zu 1.5 Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
In den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan wird der Anregung des Landkreises folgend auf den Hinweis auf eine 
geringe Ertragsfähigkeit der Böden verzichtet.  

1.6 

 

zu 1.6 Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 

Die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung wird entsprechend 
dem Hinweis des Landkreises korrigiert.  
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1.7 

 

zu 1.7 Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 

Die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebauungs-
plan werden dahingehend korrigiert, dass der regionale Flächenbeitragswert 
zum Ausbau der Windenergie im Landkreis Leer nach WindBG durch die An-
rechnung der Flächen, die von Städten, Gemeinden und Samtgemeinden 
im Rahmen der Bauleitplanung für die Windenergie an Land ausgewiesen 
sind, erreicht wird. Über die Flächennutzungspläne der Städte und Gemein-
den des Landkreises Leer können gemäß WindBG derzeit 1.210,8 ha bilanziert 
werden. Der Flächenbeitragswert für den Stichtag 31.12.2027 ist somit bereits 
erfüllt. 
 
Darüber hinaus werden in den Planzeichnungen der 1. Flächennutzungspla-
nes und des Bebauungsplanes Nr. 0510 „Holtgaste Solarpark“ die dargestellte 
Sonderbaufläche (S) und das festgesetzte Sonstige Sondergebiet SO 1 „Pho-
tovoltaik und Wind“ auf die im Flächennutzungsplan der Gemeinde Jemgum 
dargestellte Fläche Sonderbaufläche (S) „Windenergie“ abgestellt. Damit ent-
spricht die Planung der formulierten Zielsetzung der Gemeinde Jemgum und 
stellt zugleich sicher, dass die Bauleitplanung nicht zu einer Reduzierung des 
regionalen Flächenbeitragswertes im Landkreis Leer führt. Die Planung ent-
spricht somit den raumordnerischen Vorgaben.  
 

1.8 

 

zu 1.8 Die Hinweise werden nicht berücksichtigt. 
 

Im Bebauungsplan Nr. 0510 „Holtgaste – Solarpark“ ist über die textlichen Fest-
setzung Nr. 14 eine hinreichende Bestimmung über Art, Umfang und Qualität 
sowie Lage der entlang der Zaunanlage durchzuführenden Gehölzpflanzun-
gen erfolgt, so dass die Eingrünung des Solarparks zur Vermeidung von Land-
schaftsbildbeeinträchtigungen gewährleistet ist. Da es sich bei der vorliegen-
den Bauleitplanung nicht um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan, 
sondern um eine Angebotsplanung handelt, stehen weder das Modullayout 
für den Solarpark noch die Lage der Einfriedung fest, sodass eine detaillierte 
Verortung von Pflanzmaßnahmen im Bebauungsplan die Nutzung der über-
baubaren Flächen für die Errichtung von Photovoltaik-Modulen einschränken 
würde und dem Ziel, der bestmöglichen Nutzung der Fläche für die Erzeugung 
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von regenerativen Energien entgegensteht. Aus den vorgenannten Aspekten 
wird dem Hinweis des Landkreises zur Verortung von Maßnahmenflächen für 
die Eingrünung nicht gefolgt. Die Gemeinde Jemgum hält an der vorliegen-
den Planung weiterhin fest.  
 
Da der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan die beabsichtigte 
Art der künftigen Bodennutzung nur in den Grundzügen und nicht parzellen-
scharf darstellt, ist eine konkrete Verortung oder Festsetzung von Pflanzmaß-
nahmen auf Ebene des Flächennutzungsplanes nicht möglich.  
 

1.9 

 

zu 1.9. Die Hinweise werden nicht berücksichtigt.  
 
Vorab ist anzumerken, dass die Arbeitshilfe des Niedersächsischen Landkreis-
tages NLT „Hinweise für einen naturverträglichen Ausbau von Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen“ nur empfehlenden Charakter hat. Bei den Inhalten handelt 
es sich nicht um verbindliche Vorgaben, sondern um ein Angebot bzw. eine 
Hilfestellung für die Planung von Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen. 
 
Des Weiteren wird in der o. g. Arbeitshilfe des NLT „Hinweise zur Eingrünung von 
Solarparks ausgeführt, dass in der Regel eine drei- bis fünfreihige Bepflanzung 
an den Grenzen des Solarparks durchgeführt werden soll. Es handelt sich somit 
nicht um eine verbindliche oder zwingende Vorgabe. 
 

Im vorliegenden Fall ist die vorgesehene mindestens einreihige Pflanzung aus 
Weißdorn und Schlehe zur Eingrünung des Solarparks ausreichend, da bereits 
ein deutliche Vorprägung und Vorbelastung des Landschaftsbildes durch den 
bestehenden Windpark besteht und nach Norden eine visuelle Abschirmung 
durch die größere Hofanlage am Kolkweg existiert. Im Süden ist auf dem Ge-
biet der Stadt Leer die Errichtung eines weiteren Solarparks beabsichtigt, so 
dass das Landschaftsbild hier ebenfalls überprägt wird und die Photovoltaik-
Freiflächenanlage im Plangebiet aus südlicher Richtung weniger stark wahr-
nehmbar sein wird. Insofern wird an der vorgesehenen einreihigen Eingrünung 
festgehalten.  
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Vorgaben zur Bewässerung der Gehölze, zum sicheren Anwuchs sowie zur 
Durchführung von Wildschutzmaßnahmen (z. B. Errichtung eines Wildschutz-
zaunes) sind auf bauordnungsrechtlicher Ebene zu treffen, da es sich bei der 
vorliegenden Planung um eine Angebotsplanung und nicht um einen vorha-
benbezogenen Bebauungsplan handelt.  
 
Dem Hinweis, dass ein Rückschnitt von Gehölzen maximal bis zur Höhe der 
Solarmodultische erfolgen darf, wird nicht gefolgt, um mit Blick auf die Nei-
gung der Solarmodule eine übermäßige Beschattung des Solarparks und eine 
damit verbundene Reduzierung der Erzeugung solarer Strahlungsenergie zu 
vermeiden. Überdies wird mit der Festsetzung Nr. 14 sichergestellt, dass die 
Sträucher nicht tiefer als ca. 2,00 m über dem Boden zurückgeschnitten wer-
den und somit sowohl die Eingrünung bestehen bleibt als auch eine zu starke 
Beschattungen der Solarmodule vermieden werden kann.  
 

Aufgrund der für die Heckenpflanzung zu verwendenden, robusten Weißdorn- 
und Schlehensträucher ist die in der textlichen Festsetzung Nr. 14 des Bebau-
ungsplanes aufgenommen Frist von drei Jahren für den Ersatz abgängiger 
Gehölze ausreichend.   
 

1.10  zu. 1.10 Der Hinweis wird inhaltlich berücksichtigt.  
 

Für die Planung ist ein Bodenschutzkonzept durch die bsp ingenieure GmbH, 
Braunschweig, 02.2026 erarbeitet worden, in dem Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen für den Boden sowie Maßnahmen zur Wiederherstellung 
benannt werden, die bei der Umsetzung der Planung zu beachten sind. Die 
wesentlichen Ergebnisse des Bodenschutzkonzeptes fließen in die Begrün-
dung ein. Die Bodenschutzmaßnahmen sind dann bei der Realisierung des So-
larparks zu beachten. 
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1.11 

 

zu 1.11 Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden. 
 
Mit den Belangen des Immissionsschutzes hat sich die Gemeinde Jemgum 
im Rahmen der Planung bereits wie folgt auseinandergesetzt:  
 
Mit der vorgesehenen Errichtung der Photovoltaik-Freiflächenanlage kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass es durch Lichtemissionen zu einer gewissen 
Blendwirkung kommen könnte. Es ist jedoch festzustellen, dass Photovoltaikan-
lagen nur selten Lichtemissionen durch Reflexion des Sonnenlichtes erzeugen. 
Dieser Effekt kann nur bei sehr niedrigem Sonnenstand auftreten. Das reflektierte 
Sonnenlicht hat zudem nur eine sehr geringe Stärke, da die Abstrahlung von 
Licht von den Photovoltaikmodulen, technisch bedingt, sehr gering ist. 
 

Als relevante Veröffentlichung bezüglich etwaiger Konfliktpotenziale durch 
Lichtimmissionen (einschließlich Blendwirkung) können die „Hinweise zur Mes-
sung und Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder- 
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) v. 13.09.2012 herangezogen 
werden. Relevant für die vorliegende Planung ist der Anhang 2 mit Empfehlun-
gen zur Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung von großflächi-
gen Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Rahmen von Baugenehmigungsver-
fahren. Als maßgebliche Immissionsorten werden Gebäude mit schutzwürdigen 
Räumen (z. B. Wohn- und Schlafräume, Übernachtungsräume in Beherber-
gungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern, Unterrichtsräume in Schulen, 
Büro-, Praxis- und Arbeitsräume, Schulungsräume) benannt.  
 

Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt zur Blendung kommt, 
hängt von der Lage des Immissionsorts relativ zur Photovoltaikanlage ab. 
Dadurch lassen sich viele Immissionsorte ohne genauere Prüfung schon im Vor-
feld ausklammern: 
 

- Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage 
entfernt befinden erfahren erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkun-
gen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaikparks könnten auch weiter ent-
fernte Immissionsorte noch relevant sein. 

- Immissionsorte, die vornehmlich nördlich von einer Photovoltaikanlage gele-
gen sind, sind meist ebenfalls unproblematisch. Eine genauere Betrachtung 
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ist im Wesentlichen nur dann erforderlich, wenn der Immissionsort vergleichs-
weise hoch liegt, z. B. bei Hochhäusern und/oder die Photovoltaikmodule 
besonders flach angeordnet sind. 

 

Immissionsorte, die vorwiegend südlich von einer Photovoltaikanlage gelegen 
sind, brauchen nur bei Photovoltaik-Fassaden (senkrecht angeordnete Photo-
voltaikmodule) berücksichtigt zu werden. 
 

Zur Verminderung und Vermeidung von Blendwirkungen werden von der LAI fol-
gende mögliche Maßnahmen genannt:  
• Unterbindung der Sicht auf das Photovoltaikmodul in Form von Wällen oder 

blickdichtem Bewuchs in Höhe der Moduloberkante 
• Optimierung von Modulaufstellung bzw. -ausrichtung oder -neigung 
• Einsatz von Modulen mit geringem Reflexionsgrad 
 

Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwie-
gend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als 
ca. 100 m von dieser entfernt sind. Hier kann es im Jahresverlauf zu ausgedehn-
ten Immissionszeiträumen kommen, die als erhebliche Belästigung der Nach-
barschaft aufgefasst werden können. 
 

Nördlich der Photovoltaik-Freiflächenanlage befindet sich in einem Abstand von 
ca. 100,00 m das Wohngebäude einer am Kolkweg gelegenen landwirtschaft-
liche Hofstelle. Durch die räumliche Lage im Norden der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage, die südliche Ausrichtung der Solarmodule sowie die Abschirmung 
durch die vorgesehene Eingrünung des Solarparks mit Heckenstrukturen sind 
keine Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzung durch Lichtimmissionen 
aus dem Solarpark zu erwarten. Dies auch unter dem Aspekt, dass das Wohn-
gebäude durch die vorhandenen größeren Wirtschaftsgebäude visuell nach 
Süden abgeschirmt wird.  
 

Darüber hinaus sind in einem Umkreis von 100,00 m um den Solarpark keine 
schutzwürdigen Nutzungen nach LAI oder Siedlungsbereiche vorhanden, so 
dass Belastungen durch Lichtimmissionen ausgeschlossen werden können. Die 
Freizeiteinrichtungen am Badesee Holtgaste liegen mehr als 100,00 m entfernt 
und sind durch die existierenden Gehölzstrukturen vor Lichtimmissionen ge-
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schützt.  
 

Aufgrund des Abstandes der Solarmodulflächen von ca. 160,00 m bis etwa 
330,00 m zur Autobahn A 31, der bestehenden Gehölzstrukturen entlang des 
Verkehrsweges sowie aufgrund der geplanten Eingrünung des Solarparks mit 
randlichen Heckenstrukturen, sind potenzielle Lichtemissionen und einer damit 
verbundenen möglichen Blendwirkungen in Richtung Autobahn A 31 als eher 
unwahrscheinlich einzustufen. Zur Vermeidung von Blendwirkungen kann zudem 
die Verwendung von Solarmodulen, von denen möglichst geringe Reflexionen 
ausgehen, und/ oder die Ausrichtung der Module beitragen.  Darüber hinaus ist 
die Photovoltaik-Anlage grundsätzlich so zu errichten und zu betreiben, dass 
eine Blendwirkung des Verkehrs ausgeschlossen ist.  
 

Da es sich um eine Angebotsplanung handelt und das Modul-Layout auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung noch nicht festgelegt wird, ist ein Blendgut-
achten auf bauordnungsrechtlicher Ebene unter Berücksichtigung der konkre-
ten Anlagenkonstellation und der Solarmodultypen zu erstellen, um die Lichte-
missionen zu ermitteln und die ggf. notwendigen Blendschutzmaßnahmen, z. 
B. für die Autobahn A 31 zu ermitteln. Dabei sollten die Empfehlungen der LAI l 
zur Verminderung und Vermeidung von Blendwirkungen des Anhangs 2 der LAI 
„Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ bei 
der konkreten Planung zu beachten. Die Umsetzung ggf. erforderlicher Blend-
schutzmaßnahmen muss dann bei der Umsetzung der Planung auf der Grund-
lage des Blendgutachtens erfolgen.  
 

Betriebsbedingt gehen von den Solarmodulen keine Lärmemissionen aus, so 
dass es zu keinen Beeinträchtigungen durch Lärm kommt. Die Geräuschent-
wicklung der Trafos und der an der Unterkonstruktion befestigten Wechselrichter 
ist als gering einzustufen und aufgrund der Entfernung zu schutzwürdigen Nut-
zungen von mind. 100,00 m zu vernachlässigen. 
 

Durch den Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlage können magnetische, 
elektrische sowie elektromagnetische Feldern (nicht im Hochfrequenzbereich) 
entstehen. Die in der 26. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder - 26. BImSchV) 
festgelegten Grenzwerte zum Schutz der Bevölkerung vor gesundheitlichen 
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Gefahren durch elektrische und magnetische Felder von Gleichstrom- und Nie-
derfrequenzanlagen sind einzuhalten, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-
nisse zu gewährleisten. Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Kenntnisstand 
ist bei Einhaltung dieser Grenzwerte der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung 
auch bei Dauereinwirkung gewährleistet. 
 

Solarparks gelten allgemein als relativ wartungsarm (BMU 2011). Für die Wartung 
der PV-Freiflächenanlage sowie für die Mahd der Grünlandflächen wird es zu 
entsprechendem Zu- und Abgangsverkehr kommen, der jedoch im Umfang 
geringfügig sein wird und mit Blick auf derzeitigen landwirtschaftlichen Verkehr 
sowie die Verkehrsbewegungen im Rahmen von Wartungsarbeiten am Wind-
park Holtgaste von untergeordneter Bedeutung ist. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass durch künftige Wartungs- und Mäharbeiten im Plangebiet 
keine relevanten Störungen entstehen werden.   
 
Ergänzend wird in die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und 
zum Bebauungsplan aufgenommen, dass bei der Errichtung von Batteriespei-
chern oder ähnlichen Einrichtungen im Genehmigungsverfahren nachzuweisen 
ist, dass keine unzumutbaren Immissionsbelastungen im Bereich benachbarter 
schutzwürdiger Bebauungen bzw. Nutzungen hervorgerufen werden.  
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1.12 

 

zu 1.12 Der Hinweis wird inhaltlich berücksichtigt worden. 
  
Für die Planung ist ein Bodenschutzkonzept durch die bsp ingenieure GmbH, 
Braunschweig, 02.2026 erarbeitet worden, das eine bodenkundliche Kartie-
rung, eine Bewertung der Schutzwürdigkeit der Böden, eine Bodenfunktions-
bewertung, eine Darstellung von belasteten Böden, eine Wirkungsanalyse so-
wie eine Ableitung geeigneter und erforderlicher Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen umfasst. Des Weiteren werden bodenschutzfachliche An-
forderungen an die Bauausführung formuliert und Empfehlungen zum Boden-
schutz gegeben.  
 
Das Bodenschutzkonzept wird Teil der vorliegenden Planung und die Ergeb-
nisse des Bodenschutzkonzeptes werden in die Begründungen zur Flächen-
nutzungsplan-Änderung und zum Bebauungsplan aufgenommen. Die Bo-
denschutzmaßnahmen sind dann bei der Realisierung des Solarparks zu be-
achten. 

1.13 

 

zu 1.13 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   
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1.14 

 

zu 1.14 Die Hinweis wurde bereits berücksichtigt.   
 

In der Begründung und der Planzeichnung des Bebauungsplanes Nr. 0510 ist 
bereits ein entsprechender Hinweis zur archäologischen Denkmalpflege ent-
halten. Ferner wird in der Begründung dargelegt, dass sich im Plangebiet 
keine Baudenkmale nach NDSchG befinden.  
 
In der Begründung zur 1. Änderung des Flächennutzungsplanes sind entspre-
chende Ausführungen zur Denkmalpflege enthalten.  
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1.15 

 

zu 1.15 Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen der Gemeinde 
Jemgum zu den Punkten 1.1 und 1.7 der Stellungnahme des Landkreises Leer 
verwiesen.  
 
Die weiteren Hinweise des Landkreises zur Planzeichenerklärung sowie zu den 
textlichen Festsetzungen werden berücksichtigt. Diese stellen nur redaktionelle 
Korrekturen dar.   
 

1.16 

 

zu 1.16 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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2. LBEG vom 11.07.2025  
2.1 

 

zu 2.1 Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden.  
 
Die EWE Netz GmbH hat mit Schreiben vom 06. Juni 2025 mitgeteilt, dass sich 
im Plangebiet keine Versorgungsleitungen oder -anlagen des Unternehmens 
befinden.  
 
Die Gasleitung im Westen des Plangebietes wurde mittlerweile stillgelegt, so 
dass sie im Rahmen der Planung nicht zu berücksichtigen ist. 
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2.2 

 

zu 2.2 Die Hinweise sind inhaltlich bereits berücksichtigt worden.  
 

Die Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebauungs-
plan weisen bereits darauf hin, dass im Plangebiet nach Auskunft des LBEG 
(2025) Baugrund mit großer Setzungsempfindlichkeit u. a. aufgrund hoher orga-
nischer Anteile und/ oder flüssiger bis weicher Konsistenz und mittlerer bis großer 
Setzungsempfindlichkeit aufgrund sehr geringer Steifigkeit (fluviatile, brackische, 
marine Sedimente wie z. B. Klei) an. Es ist daher zu empfehlen, für Bauvorhaben 
die gründungstechnischen Erfordernisse im Rahmen einer Baugrunderkundung 
zu prüfen und festzulegen. Für die geotechnische Erkundung des Baugrundes 
sind die Vorgaben der DIN-Normen als gesetzlich geltende technischen Bau-
bestimmungen zu beachten. Vorabinformationen zum Baugrund können dem 
Internet-Kartenserver des LBEG (NIBIS) entnommen werden; diese ersetzen je-
doch keine Baugrunderkundung.   
 

2.3 

 

zu 2.3 Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden.  
 

Wie den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan entnommen werden kann, existieren laut der Themen- und Auswer-
tungskarte "Bergbau" des NIBIS-Kartenservers (LBEG 2025) im Plangebiet weder 
Bergbaurechte, Salzabbaugerechtigkeiten, Bergwerkseigentum, Einwirkungsbe-
reiche von bergbaulichen Maßnahmen noch Altverträge oder Erlaubnisse nach 
§ 7 Bundesberggesetz (BBergG) zur Aufsuchung von volkswirtschaftlich bedeu-
tenden Bodenschätzen.  
 

2.4 

 

zu 2.4. Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden. 
 

Der ökologische Ausgleich planungsbedingt zu erwartender Eingriffe erfolgt 
innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 0510. 
Der Geltungsbereich befindet sich laut der Rohstoffsicherungskarte des LBEG 
(2025) nicht im Bereich einer Lagerstätte 1. oder 2. Ordnung für die Gewinnung 
von Rohstoffen oder einem Gebiet mit potenziell wertvollen Rohstoffvorkom-
men. Im RROP 2024 für den Landkreis Leer sind keine Vorbehalts- oder Vorrang-
gebiete Rohstoffgewinnung im Bereich des Plangebietes dargestellt.  
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Innerhalb des Plangebietes befinden sich keine bergbaulichen Leitungen oder 
erdverlegte Hochdruckleitungen. Auf die im Osten verlaufende Wasserversor-
gungsleitung einschl. der Schutzstreifen wird in der Planung berücksichtigt.  
 

2.5 

 

zu 2.5 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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3. Wasser- und Schifffahrtsamt Ems-Nordsee vom 08.07.2025  
3.1 

 

zu 3.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.   

3.2 

 

zu 3.2 Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden.  
 

Die östlich und südlich des Plangebietes liegende Kompensationsflächen (hell-
grün dargestellt) werden planungsbedingt weder in Anspruch genommen noch 
beeinträchtigt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug aus der Karte: Kom-
pensationsflächen Landkreis 
Leer (Umweltportal Nieder-
sachsen 2026) 
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4. LGLN Regionaldirektion Aurich vom 16.06.2025  
  zu 4. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 
5. Wasserversorgungsverband Rheiderland vom 11.07.2025  
 

 

zu 5. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
 

 
6. Vodafone GmbH/ Vodafone Deutschland vom 11.07.2025  
 

 

zu 6. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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7.  LGLN – Regionaldirektion Hameln-Hannover – Kampfmittelbeseitigungsdienst 
vom 16.06.2027 

 

  zu 7. Der Hinweis ist bereits berücksichtigt worden. 
 
Wie aus den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Be-
bauungsplan hervorgeht, ist für das Plangebiet bereits eine Auswertung alliierter 
Luftbilder durch das LGLN Niedersachsen – Kampfmittelbeseitigungsdienst mit 
dem Ergebnis durchgeführt worden, dass im Plangebiet kein Kampfmittelver-
dacht vorliegt und somit kein Handlungsbedarf besteht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unabhängig hiervon gilt jedoch Folgendes: Sollten bei anstehenden Erdarbei-
ten Kampfmittel, wie z. B. Granaten, gefunden werden, ist umgehend die zu-
ständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseiti-
gungsdienst zu benachrichtigen. 
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8. Landwirtschaftskammer Niedersachsen vom 26.06.2025  
8.1 

 

zu 8.1 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Wie in den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan bereits dargelegt wird, soll die bisherige landwirtschaftlichen Nutzung 
auf den Flächen des Plangebietes vonseiten des Grundstückseigentümers nicht 
fortgesetzt werden, da er die Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage 
beabsichtigt. Die Hergabe der Flächen erfolgt auf Freiwilligkeit.   

8.2 

 

zu 8.2. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Für die Planung ist ein Bodenschutzkonzept durch die bsp ingenieure GmbH, 
Braunschweig, 02.2026 erarbeitet worden, das eine bodenkundliche Kartie-
rung, eine Bewertung der Schutzwürdigkeit der Böden, eine Bodenfunktions-
bewertung, eine Darstellung von belasteten Böden, eine Wirkungsanalyse so-
wie eine Ableitung geeigneter und erforderlicher Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen umfasst. Des Weiteren werden bodenschutzfachliche An-
forderungen an die Bauausführung formuliert und Empfehlungen zum Boden-
schutz gegeben.  
 
Das Bodenschutzkonzept wird Teil der vorliegenden Planung und die Ergeb-
nisse des Bodenschutzkonzeptes werden in die Begründungen zur Flächen-
nutzungsplan-Änderung und zum Bebauungsplan aufgenommen. Die Bo-
denschutzmaßnahmen sind dann bei der Realisierung des Solarparks zu be-
achten.  
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8.3 

 

zu 8.3 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Hinweise betreffen die bauordnungsrechtliche Ebene und sind bei Umset-
zung der späteren Planung zu beachten.   

8.4 

 

zu 8.4. Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 

In den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan wird bereits ausgeführt, dass die für den Betrieb der Photovoltaik-
Freiflächenanlage erforderliche Erdkabel so zu verlegen sind, dass die land-
wirtschaftliche Nutzung nicht behindert wird und Dränagen sowie Ver- und Ent-
sorgungsleitungen möglichst nicht beschädigt werden. Bei Beschädigungen 
ist eine fachgerechte Behebung sicherzustellen.  
 
Grundsätzlich ist nach § 7 des Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) der 
Grundstückseigentümer, der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein Grund-
stück und derjenige, der Verrichtungen auf einem Grundstück durchführt oder 
durchführen lässt, die zu Veränderungen der Bodenbeschaffenheit führen kön-
nen, verpflichtet ist, Vorsorge gegen das Entstehen schädlicher Bodenverände-
rungen zu treffen, die durch ihre Nutzung auf dem Grundstück oder in dessen 
Einwirkungsbereich hervorgerufen werden können. Nach § 202 des Baugesetz-
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buches (BauGB) ist Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher 
Anlagen sowie bei wesentlichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche 
ausgehoben wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder 
Vergeudung zu schützen. 
 

Für die Planung ist ein Bodenschutzkonzept durch die bsp ingenieure GmbH, 
Braunschweig, 02.2026 erarbeitet worden, das eine bodenkundliche Kartie-
rung, eine Bewertung der Schutzwürdigkeit der Böden, eine Bodenfunktions-
bewertung, eine Darstellung von belasteten Böden, eine Wirkungsanalyse so-
wie eine Ableitung geeigneter und erforderlicher Vermeidungs- und Minde-
rungsmaßnahmen umfasst. Des Weiteren werden bodenschutzfachliche An-
forderungen an die Bauausführung formuliert und Empfehlungen zum Boden-
schutz gegeben.  
 
Das Bodenschutzkonzept wird Teil der vorliegenden Planung und die Ergeb-
nisse des Bodenschutzkonzeptes werden in die Begründungen zur Flächen-
nutzungsplan-Änderung und zum Bebauungsplan aufgenommen. Die Bo-
denschutzmaßnahmen sind dann bei der Realisierung des Solarparks zu be-
achten.  
 

8.5  zu 8.5 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 

Durch die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage wird die Entwicklung land-
wirtschaftlicher Betriebe nicht eingeschränkt.  
 

8.6 

 

zu 8.6 Der Hinweis ist inhaltlich bereits berücksichtigt worden.  
 

Wie in den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan bereits dargelegt wird, kann des durch die vorgesehenen Errichtung 
der Photovoltaik-Freiflächenanlage zu Lichtemissionen kommen. Es ist jedoch 
festzustellen, dass Photovoltaikanlagen nur selten Lichtemissionen durch Refle-
xion des Sonnenlichtes erzeugen. Dieser Effekt kann nur bei sehr niedrigem Son-
nenstand auftreten. Das reflektierte Sonnenlicht hat zudem nur eine sehr geringe 
Stärke, da die Abstrahlung von Licht von den Photovoltaikmodulen, technisch 
bedingt, sehr gering ist. 
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Als relevante Veröffentlichung bezüglich etwaiger Konfliktpotenziale durch 
Lichtimmissionen (einschließlich Blendwirkung) können die „Hinweise zur Mes-
sung und Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ der Bund/Länder- 
Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) v. 13.09.2012 herangezogen 
werden. Relevant für die vorliegende Planung ist der Anhang 2 mit Empfeh-
lungen zur Ermittlung, Beurteilung und Minderung der Blendwirkung von großflä-
chigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Rahmen von Baugenehmigungs-
verfahren. Als maßgebliche Immissionsorten werden Gebäude mit schutzwür-
digen Räumen (z. B. Wohn- und Schlafräume, Übernachtungsräume in Beher-
bergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern, Unterrichtsräume in 
Schulen, Büro-, Praxis- und Arbeitsräume, Schulungsräume) benannt.  
 

Ob es an einem Immissionsort im Jahresverlauf überhaupt zur Blendung kommt, 
hängt von der Lage des Immissionsorts relativ zur Photovoltaikanlage ab. 
Dadurch lassen sich viele Immissionsorte ohne genauere Prüfung schon im Vor-
feld ausklammern: 
 

- Immissionsorte, die sich weiter als ca. 100 m von einer Photovoltaikanlage 
entfernt befinden erfahren erfahrungsgemäß nur kurzzeitige Blendwirkun-
gen. Lediglich bei ausgedehnten Photovoltaikparks könnten auch weiter ent-
fernte Immissionsorte noch relevant sein. 

- Immissionsorte, die vornehmlich nördlich von einer Photovoltaikanlage gele-
gen sind, sind meist ebenfalls unproblematisch. Eine genauere Betrachtung 
ist im Wesentlichen nur dann erforderlich, wenn der Immissionsort vergleichs-
weise hoch liegt, z. B. bei Hochhäusern und/oder die Photovoltaikmodule 
besonders flach angeordnet sind. 

 

Immissionsorte, die vorwiegend südlich von einer Photovoltaikanlage gelegen 
sind, brauchen nur bei Photovoltaik-Fassaden (senkrecht angeordnete Photo-
voltaikmodule) berücksichtigt zu werden. 
 

Zur Verminderung und Vermeidung von Blendwirkungen werden von der LAI fol-
gende mögliche Maßnahmen genannt:  
• Unterbindung der Sicht auf das Photovoltaikmodul in Form von Wällen oder 

blickdichtem Bewuchs in Höhe der Moduloberkante 
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• Optimierung von Modulaufstellung bzw. -ausrichtung oder -neigung 
• Einsatz von Modulen mit geringem Reflexionsgrad 
 

Hinsichtlich einer möglichen Blendung kritisch sind Immissionsorte, die vorwie-
gend westlich oder östlich einer Photovoltaikanlage liegen und nicht weiter als 
ca. 100 m von dieser entfernt sind. Hier kann es im Jahresverlauf zu ausgedehn-
ten Immissionszeiträumen kommen, die als erhebliche Belästigung der Nach-
barschaft aufgefasst werden können. 
 

Nördlich der Photovoltaik-Freiflächenanlage befindet sich in einem Abstand von 
ca. 100,00 m das Wohngebäude einer am Kolkweg gelegenen landwirtschaft-
liche Hofstelle. Durch die räumliche Lage im Norden der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage, die südliche Ausrichtung der Solarmodule sowie die Abschirmung 
durch die vorgesehene Eingrünung des Solarparks mit Heckenstrukturen sind 
keine Beeinträchtigungen der schutzwürdigen Nutzung durch Lichtimmissionen 
aus dem Solarpark zu erwarten. Dies auch unter dem Aspekt, dass das Wohn-
gebäude durch die vorhandenen größeren Wirtschaftsgebäude visuell nach 
Süden abgeschirmt wird.  
 

Darüber hinaus sind in einem Umkreis von 100,00 m um den Solarpark keine 
schutzwürdigen Nutzungen nach LAI oder Siedlungsbereiche vorhanden, so 
dass Belastungen durch Lichtimmissionen ausgeschlossen werden können. Die 
Freizeiteinrichtungen am Badesee Holtgaste liegen mehr als 100,00 m entfernt 
und sind durch die existierenden Gehölzstrukturen vor Lichtimmissionen ge-
schützt.  
 

Zur Vermeidung von Blendwirkungen kann zudem die Verwendung von Solar-
modulen, von denen möglichst geringe Reflexionen ausgehen, und/ oder die 
Ausrichtung der Module beitragen. Darüber hinaus ist die Photovoltaik-Anlage 
grundsätzlich so zu errichten und zu betreiben, dass eine Blendwirkung des Ver-
kehrs ausgeschlossen ist.  
 

Im Rahmen eines Blendgutachtens für den Solarpark Bingum (SOLPEG GmbH, 
05.2025), der als privilegiertes Vorhaben entlang der Autobahn errichtet werden 
soll, sind auch die Auswirkungen der im Plangebiet vorgesehenen Photovoltaik-
Freiflächenanlage auf das Gebäude Kolkweg 13 zu Kontrollzwecken untersucht 
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worden. Die durchgeführte Simulation zu Reflexionen der PV-Anlage zeigt keine 
Ergebnisse, so dass eine Beeinträchtigung von Anwohner bzw. eine „erhebliche 
Belästigung“ im Sinne der LAI-Richtlinie ausgeschlossen werden kann. Im weite-
ren Umfeld befinden sich keine relevanten Gebäude.  
 

Da es sich um eine Angebotsplanung handelt und das Modul-Layout auf Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung noch nicht festgelegt wird, ist ein Blendgut-
achten auf bauordnungsrechtlicher Ebene unter Berücksichtigung der konkre-
ten Anlagenkonstellation und der Solarmodultypen zu erstellen, um Lichtemissi-
onen zu ermitteln und die ggf. notwendigen Blendschutzmaßnahmen, z. B. für 
die Autobahn A 31 zu ermitteln. 
 

8.7 

 

zu 8.7 Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden.  
 

Wie aus den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Be-
bauungsplan hervorgeht, ist der Standort für den ist von der Gemeinde Jem-
gum gewählt worden, da der Bereich durch die naheverlaufende Autobahn A 
31 und den Windpark Holtgaste bereits technisch überprägt ist und das Land-
schaftsbild somit eine hohe Vorbelastung aufweist. Dadurch kann die Inan-
spruchnahme anderer unbelasteter Freiräume vermieden werden. Des Weite-
ren weist das Plangebiet selbst aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung sowie 
der Auswirkungen des naheliegenden Windparks keine besondere ökologische 
Bedeutung auf. Ausgenommen ist hier lediglich das Kirchborgumer Tief sowie 
das nördlich angrenzende Großsoltborger Sieltief, deren ökologische Funktion 
durch entsprechende Vermeidungsvorkehrungen erhalten bleibt.  
 

Insgesamt weist das Plangebiet nur eine mittlere historische Kontinuität, eine ge-
ringe Natürlichkeit und Vielfalt sowie eine eingeschränkte Funktion für das Land-
schaftserleben auf, so dass unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelas-
tungen von einer eher mittleren bis geringen Bedeutung des Plangebietes für 
das Landschaftsbild auszugehen ist.  
 

Durch die geplante randliche Eingrünung wird der Solarpark überdies land-
schaftlich eingebunden, so dass negative Auswirkungen auf das Landschafts- 
und Ortsbild vermieden werden können.  
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8.8 

 

zu 8.8 Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden.  
 

In den Begründungen zur Flächennutzungsplan-Änderung und zum Bebau-
ungsplan wird bereits ausgeführt, dass die Belange der Landwirtschaft durch die 
vorliegende Bauleitplanung berührt werden, da mit der Errichtung des Solar-
parks die Landwirtschaftsflächen zunächst nicht mehr für die dort derzeit noch 
durchgeführte intensive Acker- und Grünlandnutzung zur Verfügung stehen wer-
den. Eine Fortsetzung der landwirtschaftlichen Nutzung im Plangebiet ist eigen-
tümerseitig jedoch nicht mehr vorgesehen. Die Hergabe der landwirtschaftlich 
genutzten Flächen erfolgt ausschließlich auf Freiwilligkeit. Landwirtschaftliche 
Betriebsstätten sind im Plangebiet nicht vorhanden.  
 

Die Bodenfruchtbarkeit wird nach Angaben des NIBIS-Kartenserver (LBEG 2025) 
als „gering“ eingestuft. Die Ackerzahl/ Grünlandzahlen erreichen 51 im Osten 
des Plangebietes und 53 im Bereich der westlichen Flächen, so dass die in § 
3a NKlimaG genannten Richtwerte für die Bodenzahl nur geringfügig über-
schritten werden. Nach dem NIBIS-Kartenserver (2025) erreicht die natürliche 
bodenkundliche Feuchtestufe (BKF) in überwiegenden Bereichen des Plange-
bietes (ca. 80% der Fläche) den Wert 8 (mittel feucht, feucht), so dass für die 
landwirtschaftliche Nutzung die Flächen über Dränagen und offene Gräben 
dauerhaft entwässert werden. Die Flächen weisen weder eine besondere Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz auf noch sind kohlenstoffreiche Bö-
den mit Potenzial zur Wiedervernässung vorhanden.   
 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung wird nur so viel landwirtschaftliche 
Fläche in Anspruch genommen, wie für die Realisierung der geplanten Photo-
voltaik-Freiflächenanlage und die gesetzlich vorgeschriebene Kompensation 
der planungsbedingten Eingriffe erforderlich ist. Insgesamt kann – auch mit 
Blick auf die Gesamtheit der in der Gemeinde verfügbaren landwirtschaftli-
chen Nutzflächen – festgehalten werden, dass keine Flächen besonderer Eig-
nung überplant werden und hinreichende landwirtschaftliche Produktionsflä-
chen im näheren und weiteren Umfeld weiterhin vorhanden sind.   
 

Der Gesetzgeber hat mit der Einführung von § 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz 
2023 (EEG) der Errichtung und dem Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 
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Strom aus erneuerbaren Energien zudem ein überragendes öffentliches Inte-
resse zugewiesen und festgelegt, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien 
im öffentlichen Interesse liegt. Folglich sollen bis die Stromerzeugung im Bun-
desgebiet nahezu treibhausgasneutral ist, die erneuerbaren Energien als vor-
rangiger Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägungen 
eingebracht werden. Aus Sicht der Gemeinde Jemgum ist die Inanspruch-
nahme landwirtschaftlicher Flächen für die Errichtung der Photovoltaik-Freiflä-
chenanlage daher höher zu gewichten als der Belang zur Reduzierung des 
Freiflächenverbrauches. Dies auch unter dem Aspekt, dass die festgesetzte 
Art der Nutzung (Errichtung von Solarmodulen) nach Ende der Nutzung einen 
relativ problemlosen Rückbau ermöglicht und somit eine langfristige Reakti-
vierung der Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung nicht ausgeschlossen 
ist.  
 

In Bezug auf etwaige Auswirkungen auf die regionalen Agrarstrukturen würdigt 
die Gemeinde Jemgum ausdrücklich die Tatsache, dass nach Angaben des 
Landesamtes für Statistik Niedersachsen im Gebiet der Gemeinde Jemgum 
im Jahr 2020 6.688 ha landwirtschaftliche genutzte Fläche vorhanden waren, 
die durch 70 Betriebe bewirtschaftet wurden. Überdies war für den Zeitraum 
von 2010 bis 2020 ein Anstieg der landwirtschaftlich genutzten Fläche um 292 
ha zu verzeichnen. Es wird somit deutlich, dass ein planungsbedingter Flä-
chenentzug für die Solarmodule in der Größenordnung von ca. 10,555 ha 
bzw. rd. 0,16 % landwirtschaftlicher Nutzfläche die örtlichen und regionalen 
Agrarstrukturen nicht erheblich beeinträchtigen wird. Die Bewirtschaftung be-
nachbarter Landwirtschaftsflächen wird durch die Errichtung des Solarparks 
zudem nicht eingeschränkt. 
 

Darüber hinaus verbleiben keine Restflächen oder angeschnittenen Schläge, 
die eine Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flächen erschweren.  
 

Die Kompensation der planungsbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft 
erfolgt in Abstimmung mit dem Flächeneigentümer, der die Flächen bewirt-
schaftet, innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
durch die Entwicklung von extensiv genutztem Grünland sowie die Anlage von 
Heckenstrukturen. Durch die extensive Grünlandnutzung wird die Fläche der 
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Landwirtschaft nicht vollständig entzogen bzw. können Pflegemaßnahmen 
auch durch den landwirtschaftlichen Betrieb (produktionsintegrierte Kompen-
sation) erbracht werden.  
 

Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen, dass agrastrukturelle Belange 
in der Planung hinreichend beachtet wurden.  
 

Bezüglich der Stellungnahme vom 19.07.2024 verweist die Gemeinde Jem-
gum auf die Abwägung/ Synopse zur frühzeitigen Beteiligung der Träger öf-
fentlicher Belange hin.  
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9. PLEdoc vom 01.07.2025  
9.1 

  

zu 9.1 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  



1. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES UND BEBAUUNGSPLAN NR. 0510 „HOLTGASTE-SOLARPARK“ DER GEMEINDE JEMGUM 
 

 Anregungen und Hinweise Beschlussvorschlag und Stellungnahme der Gemeinde  
 

 
PLANUNGSBÜRO DÖRR GBR - ARCHITEKTUR • STÄDTEBAU • ÖKOLOGIE                                                                                                                                                              31 

9.2 

 

zu 9.2 Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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10. NLWKN vom 06.06.2025  
 

 

zu 10.Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
  
 

 
11. Wasser- und Bodenverband Rheiderland vom 06.06.2025  
 

 

zu 11. Die Hinweise sind bereits berücksichtigt worden.  
 

In der Planung wird bereits darauf hingewiesen, dass nach § 6 der Satzung des 
Wasser- und Bodenverbandes Sielacht Rheiderland die Böschungen und ein 
Schutzstreifen von 5,00 m Breite – bei Bäumen 10,00 m – längs der Sielachts-
gewässer von Anpflanzungen und jeglicher Bebauung freigehalten werden. 
Vorhandene Bäume und Sträucher, die den Unterhalt der Gewässer erschwe-
ren, sind auf Anordnung der Sielacht zu entfernen. Naturschutzrechtliche Vor-
schriften bleiben unberührt. 
 

In § 58 Niedersächsisches Wassergesetz (NWG) wird festgelegt, dass abwei-
chend von § 38 Abs. 3 Satz 1 der Gewässerrandstreifen an Gewässern dritter 
Ordnung mind. 3,00 m breit sein muss. Soweit dies im Hinblick auf die Funktio-
nen der Gewässerrandstreifen nach § 38 Abs. 1 WHG erforderlich ist, kann die 
Wasserbehörde anordnen, dass Gewässerrandstreifen mit standortgerechten 
Gehölzen bepflanzt oder sonst mit einer geschlossenen Pflanzendecke verse-
hen werden, die Art der Bepflanzung und die Pflege der Gewässerrandstreifen 
regeln und die Errichtung baulicher Anlagen auf Gewässerrandstreifen untersa-
gen. 
 
Entsprechende Ausführungen zur Einhaltung der Gewässerrandstreifen sind in 
der Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung bereits enthalten. 
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Zum Großsoltborger Sieltief und zum Kirchborgumer Tief (Gewässer II. Ord-
nung) halten die im Bebauungsplan festgesetzten Baugrenzen einen Abstand 
von 5,00 m zu den Böschungsoberkanten ein, so dass die Gewässerräumstrei-
fen entlang der Gewässer von baulichen Anlagen und Anpflanzungen freige-
halten werden. Zu den am östlichen und südöstlichen Rand des Plangebietes 
verlaufenden offenen Gräben (Gewässer III. Ordnung) ist zwischen den Bö-
schungsoberkanten und den Baugrenzen ein Abstand von 5,00 m vorgesehen. 
Insofern sind hinreichende Flächen für die Unterhaltung der Gräben und die 
Ablagerung von Räumgut vorhanden. Es wird daher nur empfehlend darauf 
hingewiesen, dass der Zaun soweit wie möglich in Richtung der Solarmodule 
platziert werden sollte.  
 

Bei einer Einzäunung der Photovoltaik-Freiflächenanlage ist die Freihaltung der 
Gewässerrandstreifen zu gewährleisten.  
 

Die Gewässerrandstreifen müssen während der Bauphase des Solarparks zu-
dem frei von Hindernissen sein, um die Erreichbarkeit der Gewässer für Räum-
fahrzeuge des Verbundes zu gewährleisten. 
 

 
12. Gascade Gastransport GmbH vom 15.07.2025  
 

 

zu 12. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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13. EWE Netz GmbH vom 06.06.2025  
 

 

zu 13. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im Planbereich keine Versorgungs-
leitungen oder – anlagen der EWE Netz GmbH befinden. 

 
 

14. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundes-
wehr vom 03.06.2025 

 

 

 

zu 14. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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15. Ostfriesische Landschaft vom 17.06.2025  
 

 

zu 15. Die Hinweise wurden bereits berücksichtigt.  
 

In der Planung sind bereits entsprechende Hinweise zur archäologischen 
Denkmalpflege mit Bezug zum Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz ent-
halten.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Klarstellung und redaktionelle Ergänzung der textlichen Festsetzung Nr. 1 des Bebauungsplanes Nr. 0510 „Holtgaste-Solarpark“  
 
Die gemäß § 11 BauNVO festgesetzten Sonstigen Sondergebieten SO 1 u. SO 2 "Photovoltaik" und "Wind" sowie die Sonstigen Sondergebiete SO 3 und SO 4 "Photo-
voltaik" dienen der Unterbringung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen. Weiterhin sind in den Sonstigen Sondergebieten (SO) ergänzende Anlagen und Einrichtungen 
(z. B. technischen Anlagen und Einrichtungen zur Umwandlung und Weiterleitung der gewonnenen elektrischen Energie, Batteriespeicher, Erschließungsanlagen, 
Anlagen zur Oberflächenentwässerung, Überwachungssysteme, Einfriedungen) zulässig, die dem Betrieb der Photovoltaik-Freiflächenanlagen dienen. 
 
Hierzu wird ergänzend in die Begründung aufgenommen, dass Batteriespeicher Überkapazitäten bei der Stromerzeugung auffangen und die Energieversorgung in 
Zeiten mit hohen Strombedarf und wenig erzeugter regenerativer Energie gewährleisten können. Die Errichtung von Batteriespeicher ist nach Vorgabe der Gemeinde 
Jemgum jedoch nur unter folgenden Voraussetzungen zulässig:  
 

• Der Betrieb des Batteriespeichers hat netzdienlich bzw. zumindest netzneutral zu erfolgen. 
• Ein Trading mit Graustrom über den Batteriespeicher wird ausgeschlossen. 
• Der Betreiber hat der Gemeinde spätestens bei Inbetriebnahme des Batteriespeichers eine entsprechende Bescheinigung des Netzbetreibers bezüglich des 

netzdienlichen bzw. netzneutralen Betriebs des Speichers vorzulegen. 
 
 
 
 
 
 
 


